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Unterkunftskosten bei Mietwohnungen 

J .  Angemessene Unl&kunihkoskn 

Da ~upper ta l  zu den Siodten gehört, für die ein Mietpnisspiagel besteht, ist Grundlage für 
die Prüfung der Angemessenheit der Unterkunftskosten grundsätzlich nicht die Wohngeldta- 
belle, sondern der iweils gültige Mietpreisspiegel. 

Entsprechend der verwaltun~s~erichilichen Rechtsprechung, ist höchstens der Mittelwert .aus 
den Gruppen I bis III innerhalb der 3 Wohnunesgroßen a16 Fesktrag zur Berechnung der 
angemessenen Untsrkunftskosten heranzuziehen. Das Baujahr des Hauses ist ohne Bedev 
tung. 

Für Wuppertul ergeben sich m i t  f o C  , Wohnungen bis 4ü qm $19 a/qm 
gende Beträge: Wohnungen 4Q - 90 q m  495 e/qm 

Wohnungen Ober 90 qm 4 , ~ s  eigm 

Eine abweichende Verfahrensweise kann es nur in Ausnahmefällen geben (%.B. Räumung 
der bisherigen Wohnung d e r  Großfamilie). Eine demrtige Entscheidung ist ausführlich zu 
begründen. 

Nach '8 5 Wohnungsbindungsgesetr (WoBindG) und den hierzu erlassenen Durchführungs- 
bestimmungen sind fblgende~WohnungqröT)en als angemessen anzusehen: 

für eine Einzelperson zu 45 m2 
für einen Haushalt mit 2 .Familienmitgliedern b i ~  tu 60 m2 oder 2 Raume 
für einen Haushalt mit 3 Familienmitgliedern & zu.75 m2 oder 3 Räume 
Für einen Haushalt mit 4 Familienmitgliedern zu 90 rn* oder d Räume 

.Für iede weitem zum Haushalt rechnende Person erhöht .sich die angemessene Wohnfiäche 
,um max. 15 m2 bzw. einen zusätzlichen Raum. Abweichend hiervon kann eine Erhöhung 
der Wohnfläche um höchste@ 15 rn2 brw. um einen Raum angezeigt sein, wenn 2.8. auf- 
grund wn Behinderung oder Krankheit zusätzlicher Bedarf besteht. 

Bei der Ermittlung des sozialhilferechtlich angemessenen Wohnbedarfes wird regelma0ig - 
auf die 0.g. Wohnungsgdbn im Sinne einer Obergrenze zurückgegriffen, soweit nicht 
Besonderheiten in einem Einzelfall dem entgegenstehen. Für die Proxis bedeutet dies, dass 
eine Wohnung im Regelfall als angemessen groß anzusehen ist, wenn für jg& Haushalts- 
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angehörigen ein Raum (ohne Nebenräume, wie Kochküche, Diele oder Badfloilethj zur 
Verhgung steht u.nd/oder die O.Q. Wohnungsgrökn in m2 ntcht überschritten werden. 

1.3Angcmebs~n~Mkm . 
Zur Prübng der Angemessenheit einer Wohnung ist regelma0lg das Produkt aus der indivb 
duell zu beanspruchenden Woh,nungsgröße und dem Durchschniftsbetrag nach ,dem Miet- 
preisspiegel als HBchstbetrag heranzuziehen. Mit dieser M o d e  können geringe Abwei- 
chungen bei Wohnungsgtöße d e r  Miete je m2 kompensiert werden. 

Gemäfl 8 22 SGB H werde'n Leistungen fvr Un'ierkunft in Höhe der tatsächlichen Aufwen- 
dungen erbmcht, soweit diese angemessen sind. barOber hinaus, gehende Unterkunftskasten 
sind nur so lange zu berücksichtigen, wie es nicht möglich oder zumutbar ist, diese Aufwen- 
dun~en durch Umug oder auf andere Weise, z B .  durch Untemmietung, zu senken, 
längstens jedoch Für 6 Monate. . . 

Zu diesem Zweck ist unmittetbor nach Feststellung eines Anspruches auf ALG II der Hilkbe 
dürftig über die unangemessenen Unterkunfhkos)sn tu informieren und aufrufordern, sich 
um die Senkung der Aufwendungen zu bemühen und ggf, eine andere ~ o h n u n g  anzurnie 
hn.  Bemühungen sind innerhalb eines ieitraumes vori 2 Monqten nachzuweisen. Kommt der 
Hilfebedürftiihige der Aufforderung, sich um dne Senkung d u  Aufwendungen zu bernühon 
nicht noch, sind spätestens nach 3 Monaten nur noch die angemessenen Unterkunftskosten 
als Bedarf zu berücksichtigen. 

In Abhängigkeit tmn der Hohe dar dann durch den Hilbbedürftigen brw. der Bedarfsge. 
meinschaff zu tragenden Differenz ist dorchf zu achten, ob es möglich, diese durch anrech- 
nungsfreies Einkommen oder Mehrbedarfe'zu tragen. .Anderenfalls ist nach einem angarnee 
senen Zeitraum nachzufragen; ob ~iatrüclütü"de bestehen b w .  mit welchem Mitteln die 

. Mietdifferenz Finanziert wurde brw. wird. 

Vor Abschluss einer Mietverirages für eine neue Unterkunft soll der erwerbsfähige Hilkbe 
dürftige die Zusichorun,g zu den .Aufwendungen für die neue Unterkunft einholen. Eine Ver- 
pflichtung zur Abgabe s in i  Zuiicherung bestmht nur dann, wenn der Umzug .rForderlich ist 
und die Ahr idungen für die neue Wohnung angemessen sind. bie Erforderlichkeit eines 
Urruugw ist im Einzelfall festzustellen. 

. Jedoch besteht unabhängig dawn, ob die Zusicherung wr Anmidivng eingeholt wurde, ein 
Anspruch auf Berücksichtigung der onpmwmen Unhrkunhskosten. 
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Es ist wie folgt zu verfahren: 

I Der Umzug ist notwendig 

1 Dei Umzug ia nicht notwendig 1 

Die Wohnung ist angemessen 

U 

Die neuen Unterkunftskosten werden aner- 
kann! und d* Kwiion/Siche&j.;hbirm 
sowie die Umzugskosten übernommen. 

' 

Die Wohnung ist von Grob und/oder Mief- 
höhe her & angemessen 

G 

. 
ES idiglich die ' e m e ~ e n a n  Un- 
terkhfkkosten anerkannt, Ein,e Übetmahme 
der 'Kaution/Sicherheitsleisiun~ (auch teilwel- 
se) sowie - der Umzugskosten erfolgt nicht. 
Hinsichtlich des Mietdihmnzbetrages ist zu 
pfifen, ob er aus, eigenen Mitteln (2.6. 
Mehrbedahn 'oder anreciinungsfreiern Ein- 
kommen) auf ~ebmcht werden kann. Sollte 
dies nicht der Fall sein, ist eine Überprüfung 
der wirtschaFtlichen. Verhältnisse gebokn, da 
Zweihl an.der Bedürftigkeit bestehen. 

Umzugskosten können nur übernommen werden, wenn die Ubernahme vorhe~ zugesichert 
wurde. Eine solche Zusicherung setzt voraus, dass der 'Umzu0 notwendig w a r .  
Die Umzugskosten umhssen grundsätzlich nur die zum Transport des Hausrats notwendigen - Aufwendungen. Dabei ist zunächst auf die Selbsthilfemöglichkeiten abzustellen. Soweit 
nochweislich kein Fahrrsug zum Tmnsport der Möbel zur Verfiigung steht, könnenlKosten 
)ür einen Leihwagen nach Vorlage von Kostenvomnschlä~n'ubemommen werden. 

Es werden lediglich die gnuemessmen Unterkunhkosten (höchstens jedoch die bisherigen) 
anerknnt. Eine Übernahine der Kaution/Sicherheitsleistung (auch teilweise) sowie der Um- 
zugskosten eriolgt nicht. Hinsichtli& des Mietdifferenzbeirages ist zu prüfen, ob 
er aus eigenen Mitteln (2.8. Mehrbsdarfen der andnungsbiem Einkommen] aufge 
bracht werden kann. Sollte dies nicht d a  Fall sein, ist ein. Überprüfung der wirtschaftlichen 
Verhältnisse geboten, da Zweifel on dar Bedürftigkeit bestehen. 

i 
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Kosten Für ein Transportunternehmen sind nur ausncjhrnsweise und unter sehr engen Voraus= 
setaingen möglich, da hier romur&setzt wird. dass der ~ilfobadür(li~e gesundh.itlich nkht 
einmal in der Lage ist, beim Umzug mitruhelfcn. Das d ü A  bei ,erwerbsfähigen Hilfebodürf- 
tigen regelmäOig nicht der Fall sein. . 

Vorrangig ist zu prüfen, ob der Umzug nicht mit Hilfe privahr Umwgshelfar erledigt werden . 
kann. Im Hinblick auf das Gesetz zur Bekämpfung der Schwarzarbeit können je Helfer Auf- 
wendungen bis zu 50,OO € übernommen werden. Die Anrohl der benötigten Helfer richtet . 

sich nach dem Umfang des zu transportierenden Hausmb. 
Soweit nachvdlziehbar dargelegt wird,. dass private .Helbr nicht zur Verfügung stehen, ist 
auf die Möglichkeit studentischer Hilfekröhe - Verininlung .erfolgt durch die Arbeitsagsntvr - 
hinzuweisen, Diese dddurch entstehenden Koshn werden übernommen, die Auszahlung der ' 

Leistung erfolgt iedoch nicht an den Hillebodürftigen. , 

2.3 K u u ~ / S i c h e & e H I ~ n g  
I 

Auch diese Aufwendungen. .können nur nach vorherim Zusicherung übernommen werden. 

Die ~eroinborun~ einer Kaution ist nur *"lässig bei frednanzierten Wohnungen bm. Sozi- 
olwohnungen, denn ~ i n d . u n ~  abgelaufen ist. Sie darf gern. ) 551 8 0 B  drei Monaiuniaten 
lohne .Berücksichtigung d u  Neben kos~~ri) nicht ,Obersteigen. 

Die 'Sicherheitsleistung wird bsi öffentlich geforderien Wohnungen vo*inbort. .Sie ist dazu 
bestimmt, Anspriiche des/der Vermieters/in gegen den/die. Mieter/in aus Schäden an der 
Wohnung oder unterlassenen Schönheitsreparaturen xu sichern. 

Kautionen, Si~herhiideisIun~sn sowie &nossenxhoftsanki.le (bei Genossenschafiswoh- 
nungen) werden ausschlidlich als Darlehn bewilligt und der &mg direkt an. den Vermieter 
überweisen. Vom Hilfebedürftigen ist vor Bewilligung eine Erklärung über die Abtretung des 
Anspruches auf Rückzahlung an die ARGE zu unterzeichnen. 

Maklerprovisionen sind zu übernehmen, da sich aulgnind der Struktur des Wupperta- 
ler Wohnungsmarktes grundsätzlich angemessener Wohnmum finden lässt, bei dessen An- 
rnietung keine Maklerkosten anfallen. 

In Einzelfällen können doppelte Mietmhlungen bei einem Umzug zu den Kosten d e r " U n ~  
- kunfi gehören, da ein Iückuilomr Anschluss von m e i  Mietwhältnirtan nicht grundsüblich 

moglich ist. 
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Voraussetzung hr die Übernahme ist, das der Umzug notwendig ist, die neue Wohnung 
angemegsen und der Miekr die Zahlung nicht a h n d e n  kann, ohne vertragswidrig zu 
handeln. Bei der dukhous erihpannten Wohnun~smarktloge in Wuppertal (fUr die meisten 
Wohnungsgrijßen) ist dem Hilbbedürftigen in der Regel ruzumuten, das bestehende .Miet- 
verhältnis fristgerecht zu kündigen und erSt kurz vor Ablauf der Kündigungshlst eine neue 
Wohnung anaimioten. Die Übernahme von Doppelmietan kommt daher allenfalls bei bereits 
seit vielen Juhr'en bestehenden Mietverhältnissen und langer Kündigungsfrist und der Auffor- 
derung durch des kistungsträgers, die Wohnung innerhalb, kurzer Zeit zu wechseln, in Be- 
trcrcht. 

Bei einem Wohnungswechsel erfolgt die Kündigung du alten Wohnung regelmäßig zum 
Ende eines Kalendermonats, wobei der Umzug g-hnlich vor Beendigung des Mietver- 
hältnisses stattfindet. 
Ist in diesen Fallen mit dem Ummg ein Wohnortwechsel wrbunden, sind daher fur den M* 
nat, in dem der Umzug stattfindet, die ~n te rkun f t sk~n  für den ganzen Kalendermonat 
anzuerkennen. Eine taggenoue Berechnung erfolgt nicht. 
Das badeukt auch, dass für diesen Monat bereik gezahlte Unterkunftskosten, die bei einer 
iaggenauen Berechnung auf den Zeitraum nach dem +zug entfallen, nicht zurückgefordert 
oder in einen Vorschuss ,umgevuundelt' werden. 

3. U n ~ m & k o m  bei d!bd&m- iipbm*rnbn und E'9~,lumswah- 
n u n p  

Bezüglich des Verfahrens in diesen Fällen wird auf den dazu ergangenen Arbeibhinwcis 
verwiesen. 
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